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2. Die Räte der Bezirke haben im Prozeß der Aus
arbeitung der strukturkonkreten Planunterlagen 
und des komplexen Perspektivplanentwurfs auf der 
Basis der Prognose der Standortverteilung der Pro
duktivkräfte, der Prognose der Grundlinie der öko
nomischen Entwicklung in den Bezirken, der eige
nen perspektivischen Plankonzeption und staat
licher Vorgaben sowie eines Minimums an Stand
ortanforderungen der Investitionsauftraggeber 
Standortangebote zu erarbeiten. In den Standort
angeboten ist zu folgenden Fragen Stellung zu neh
men:
— mögliche Standorte vom Gesichtspunkt der

„ Struktur des Bezirkes;
— mögliche Standorte vom Gesichtspunkt des Vor

handenseins von Arbeitskräften;
— Möglichkeiten der Investitionskoordinierung (In

vestitionskomplexe) ;
— Einschätzung der Verkehrssituation (z. B. bei 

notwendigem Reichsbahnanschluß, der Durch-
. führung von Schwerlasttransporten, der Siche

rung des Ab- und Antransportes der Arbeits
kräfte u. a.);

— Einschätzung der Durchsetzung der Forderungen 
des Landeskulturgesetzes vom 14. Mai 1970, wie 
Wasserversorgung und Abwasserreinigung, Rein
haltung der Luft, Schutz vor Lärm, Nutzbar
machung der Abprodukte und andere wichtige 
ü mweltf aktor en;

— Einschätzung der Inanspruchnahme von Flächen 
mit qualitativen Aussagen (z. B. Bodenqualität, 
morphologische Situation e. a.);

— Aussagen über vorhandene Steine und Erden 
(Aussagen über andere Bodenschätze erfolgen 
zentral);

— erste Aussagen über die Siedlungsstruktur (mög
liche Wohnstandorte, Möglichkeiten der Versor
gung und Betreuung) und über Möglichkeiten 
zur Realisierung der sozialistischen Lebensweise 
für die Belegschaften (z. B. Möglichkeiten der 
Erholung).

3. Die Standortangebote dienen der Auswahl des 
Makrostandortes und bilden die Grundlage für die 
Standortbestätigung.
Die Standortbestätigung erfolgt durch den Rat des
Bezirkes unter Einbeziehung der zuständigen Räte 
der Kreise, Städte und Gemeinden. Sie ist die ver
bindliche staatliche Zustimmung zur territorialen 
Einordnung und Sicherung des Vorhabens am ge
gebenen Standort im Rahmen der Verantwor
tungsbereiche der örtlichen Staatsorgane und der 

. Fonds des Bezirksperspektivplanes.
- Die örtlichen Staatsorgane haben gemeinsam mit 

den Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen zu ! 
sichern, daß alle Möglichkeiten der gemeinsamen 
Planung und Durchführung von Investitionen ver
schiedener Verantwortungsbereiche an einem 
Standort genutzt werden, um durch die Konzen
tration von Investitionen in den Territorien und 
die damit mögliche gemeinsame Nutzung von An
lagen und Einrichtungen eine höhere Effektivität 
zu erreichen.

4. Auf der Grundlage der von dem Investitionsauf
traggeber zu erarbeitenden detaillierten Standort
anforderungen sind im Prozeß der Erarbeitung der 
Dokumentation zur Vorbereitung der Grundsatz
entscheidung durch den , Investitionsauftraggeber 
und die örtlichen Staatsorgane gemeinsam Va
riantenuntersuchungen zum Mikrostandort mit 
dem Ziel des geringsten gesellschaftlichen Auf
wandes, d. h. des einmaligen und des laufenden 
Aufwandes für den Betrieb und für das Territo
rium, durchzuführen.

Die volkswirtschaftlich günstigste Variante ist die 
Grundlage für die Standortgenehmigung.
Die Standortgenehmigung für Investitionsvorhaben, 
die Bestandteil volkswirtschaftlich strukturbestim
mender Aufgaben sind, erteilt der Rat des Be
zirkes nach vorheriger Prüfung des Mikrostari'dortes 
unter Hinzuziehung des Investitionsauftraggebers, 
der General- und Hauptauftragnehmer einschließ
lich der Projektanten sowie der zuständigen Filiale 
der Industrie- und Handelsbank der Deutschen De
mokratischen Republik.
Für alle übrigen Investitionsvorhaben erteilt die 
Standortgenehmigung der jeweils zuständige Rat 
der Stadt oder Gemeinde.

5. Die kommunalwirtschaftlichen Betriebe und Ein
richtungen .des Territoriums haben mit den In
vestitionsauftraggebern die durch sie zu erbringen
den Leistungen und die gemeinsamen Leistungen 
zur Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Werktätigen vertraglich zu vereinba
ren.
Für die Entwicklung von örtlich geleiteten Betrie
ben, Kombinaten und Einrichtungen zu Hauptauf
tragnehmern für Versorgungs-, Betreuungs-, Trans
port- und Dienstleistungen im Territorium tragen 
die Vorsitzenden der Räte der Bezirke die Verant
wortung.

6. In den Städten und Gemeinden sind schrittweise 
neue Formen einer einheitlichen Grundfondsver
waltung zu entwickeln, wenn diese zur Erhöhung 
des Nutzeffektes der Erhaltungs- und Modernisie
rungsmaßnahmen an Wohnungen und kommunalen 
Einrichtungen wie Schulen, Sportstätten, Theater, 
Krankenhäuser führen.
Die einheitlichen Grundfondsverwaltungen der 
Städte und Gemeinden arbeiten auf der Grundlage 
eines Planes der Erhaltung und Modernisierung der 
baulichen Grundfonds, der vom Rat der Stadt bzw. 
Gemeinde zu bestätigen ist.
Zur Gewährleistung der Anwendung modernster 
Methoden der Instandhaltung und Rekonstruktion 
und des konzentrierten Einsatzes der Kapazitäten 
und Mittel haben sie den Plan der Erhaltung und 
Modernisierung der baulichen Grundfonds der 
Städte und Gemeinden mit den Baubetrieben ab
zustimmen und langfristige vertragliche Beziehun
gen mit Baubetrieben herzustellen.
Zur Finanzierung der Erhaltung der baulichen 
Grundfonds werden den einheitlichen Grundfonds
verwaltungen Mittel vom Rat der Stadt bzw. Ge
meinde übergeben.

VIII.
Die Aus- traf Weiterbildung der Kader 

auf dem Gebiet der Grundfondswirtschaft 
und Investitionsökonomik

1. Die notwendige hohe Effektivität der sozialistischen 
Grundfondswirtschaft und die Beherrschung des In
vestitionsprozesses, insbesondere die Leitung grö
ßer Baustellen, erfordern die Aus- und Weiter
bildung qualifizierter Kader auf grundfondswirt
schaftlichem und investitionsökonomischem Ge
biet.
Zur Qualifikation jedes Werktätigen gehört auch, 
daß er die Bedeutung der Grundftjnds im Repro
duktionsprozeß erkennt und das Wissen, wie er 
zur rationellen Nutzung der Grundfonds' beitra
gen kann. Diesem Erfordernis muß die berufs
bezogene Ausbildung und Qualifizierung entspre
chen. Dadurch sind alle Werktätigen zu befähigen, 
auf die Probleme der Grundfondsreproduktion 
aktiv und stärker als bisher Einfluß zu nehmen 
und bewußt um ihre Lösung zu ringen.


